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1. Auftrag und Auftragsdurchführung
Der gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes 
Grevesmühlen-Land legt hiermit seinen Bericht über die Prüfung des Haushaltsjahres 2018 
und des Jahresabschlusses der Gemeinde Testorf-Steinfort zum 31.12.2018 vor.
Die Rechtsgrundlagen ergeben sich aus den §§ 3 (Aufgaben der örtlichen Prüfung) und 3 a 
(Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses) des Kommunalprüfungsge-
setzes (KPG M-V) vom  6. April 1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 250), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467).
Prüfungsgegenstand nach diesem Gesetz sind:

- der Jahresabschluss

- die Anlagen zum Jahresabschluss

- das Rechnungswesen

- das Belegwesen

- die wirtschaftlichen Verhältnisse

- die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung

- die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Die Erstellung des Jahresabschlusses war nicht Aufgabe des Ausschusses. Der Jahresab-
schluss ist durch die Verwaltung zu erstellen.

Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, kann sich der Rechnungsprü-
fungsausschuss sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Diese Möglichkeit wurde nicht 
in Anspruch genommen.
Der Prüfungsbericht bezieht sich auf den Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.12.2018, 
der als Anlage dem Prüfungsbericht beigefügt ist. Der Rechnungsprüfungsausschuss weist 
darauf hin, dass der Prüfungsbericht nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresab-
schluss verwendet werden darf. Der Bericht dient der Berichterstattung an die Gemeindever-
tretung und als Grundlage für den Entlastungsbeschluss. 
Die Prüfung erfolgte durch den gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Gre-
vesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land. 

2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde
Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.
Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Beurteilung der Lage der Gemeinde im 
Anhang zutreffend ist.
Zudem stellen wir fest, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde in den letzten Jah-
ren weiterhin massiv verschlechtert hat. Um einer sich in den nächsten Jahren ab-
zeichnenden weiteren Verschuldung entgegen zu wirken, ist eine Konsolidierungs-
phase dringend erforderlich.

3. Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse
3.1 Einbindung der Gemeinde in die Amts- / Kreisstruktur

Die Gemeinde Testorf-Steinfort ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Grevesmüh-
len-Land und befindet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Amt Grevesmühlen-
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Land bildet seit dem 01.01.2004 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Grevesmüh-
len. Über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat das Amt die Aufgaben des übertrage-
nen Wirkungskreises auf die Stadt Grevesmühlen übertragen. 

3.2 Rechtliche Grundlagen

Sämtliche Satzungen der Gemeinde Testorf-Steinfort sind über die Internetseite der Verwal-
tungsgemeinschaft für jedermann einsehbar. Nach unseren Erkenntnissen sind alle erforder-
lichen Satzungen vorhanden und rechtmäßig. 

3.3 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat keine Betriebe gewerblicher Art beim Finanzamt ange-
meldet. Sie verfügt zudem über keine Sondervermögen. 

4. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen
Die Verschuldung zum 31.12.2018 betrug 410,0 T€, (Vorjahr: 440,1 T€), was einer Pro-Kopf-
Verschuldung von 654,96 Euro je Einwohner entspricht (Vorjahr: 709,91 Euro je Einwohner).
Das Steueraufkommen 2018 betrug 423,9 T€ (Vorjahr: 439,2 T€), was einem Pro-Kopf-Auf-
kommen von 677,11 Euro je Einwohner (Vorjahr: 708,34 Euro/EW) entspricht.
Wesentliche freiwillige Aufgaben im Haushalt der Gemeinde sind im Berichtsjahr der Zu-
schuss für Jugendsozialarbeit, die Seniorenbetreuung sowie die Unterhaltung des Sportplat-
zes mit Sportlerheim und der Spielplätze. 

5. Vorjahresabschluss
Die Gemeindevertretung hat den Prüfbericht der Rechnungsprüfer zum Jahresabschluss 
2017 zur Kenntnis genommen und die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 sowie die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2017 in der Sitzung am 30.04.2020 be-
schlossen. 
Die Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung ist am 07.05.2020 erfolgt.

6. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
6.1 Prüfungsgegenstand

Gegenstand unserer Prüfung waren 

 der Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen)
 die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen (Forderungsübersicht, Verbindlichkeiten-

übersicht)
 die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushalts-

ermächtigungen
 der Anhang
 das Rechnungswesen unter Einbindung der EDV und internes Kontrollsystem
 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft
 Wirtschaftliche Verhältnisse

Besondere Prüfungsschwerpunkte waren für das Haushaltsjahr:

 die Verwaltungsumlage
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 Auftragsvergaben
6.2 Art und Umfang der Prüfung

Das Ministerium für Inneres und Sport hat dem gemeinsamen Antrag der Stadt Grevesmüh-
len und des Amtes Grevesmühlen-Land nach § 42 b KV M-V auf Bildung eines gemeinsa-
men Rechnungsprüfungsausschusses stattgegeben. 
Die Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land haben keine eigenen Rechnungsprüfungs-
ausschüsse eingerichtet. Sie bedienen sich stattdessen des gemeinsamen Rechnungsprü-
fungsausschusses der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land. Dieser hat 
die örtliche Prüfung durchgeführt. 
Die Rechnungsprüfungsausschussmitglieder haben zur Verbesserung der Effektivität the-
menbezogene Prüfungsgruppen gebildet und sich inhaltlich entsprechend spezialisiert. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 14 Mitgliedern, welche sämtlich diverse Prüfun-
gen vorgenommen haben. 
Die Prüfungen begannen im September 2019 hinsichtlich der besonderen Prüfungsschwer-
punkte und erstreckten sich bis in den September 2021. 
Die Prüfung - analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen - wurden ausschließ-
lich in Stichproben durchgeführt. 
Von der Verwaltung sind uns alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht 
und die schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbesondere 
versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorlie-
genden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und 
Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforder-
lichen Angaben gemacht sind.
Als Auskunftspersonen standen uns die Leiterin des Geschäftsbereiches Finanzen, Frau 
Lenschow, deren Stellvertreterin Frau Stoffregen sowie der Leiter der Stadtkasse Herr Filter 
zur Verfügung. Außerdem wurden zu diversen Einzelproblematiken die zuständigen Amtslei-
ter oder Sachbearbeiter hinzugezogen. 

7. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung / zum Rechnungswesen
7.1 Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

Es liegen folgende Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen zum Rechnungswesen vor:

 Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung vom 14.02.2005

 Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der Stadt Grevesmühlen 
vom 06.08.2008, Neufassung vom 16.09.2015, zuletzt geändert am 20.07.2016

 Dienstanweisung über die Unterschriftenbefugnis und das Zeichnungsrecht für Kassen-
anordnungen in der Stadt Grevesmühlen vom 09.01.2009

 Inventurrichtlinie für die Stadt Grevesmühlen, das Amt Grevesmühlen-Land und die 
amtsangehörigen Gemeinden vom 29.01.2007

 Dienstanweisung zur Umsetzung der Rechnungsrichtlinie vom 01.07.2004, zuletzt geän-
dert am 01.08.2007

 Dienstanweisung über die Handvorschüsse und Einzahlungskassen der Stadtkasse 
Grevesmühlen vom 01.11.2017, zuletzt geändert am 31.01.2020 

 Dienstanweisung für Vollstreckungsbeamte der Stadt Grevesmühlen vom 14.11.2001

 Dienstanweisung zur Organisation der Anlagenbuchhaltung in der Verwaltungsgemein-
schaft Grevesmühlen vom 20.01.2015
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Das interne Kontrollsystem wird hauptsächlich über die Dienstanweisung zur Organisation 
des Rechnungswesens festgelegt. Kern sind vor allem die Trennung der Feststellung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von der Anordnungsbefugnis, die Überwachung 
der Haushaltsansätze und die Einbindung der Nebenbuchhaltungen. 

Für die Buchführung wird die Finanzsoftware CIP-KD er Firma C.I.P. Gesellschaft für Kom-
munale EDV-Lösungen mbH mit Sitz in Erfurt eingesetzt. Die Betreuung erfolgt seit der 
Übernahme durch die Firma mps Public Solutions GmbH über den Hauptsitz in Koblenz.
Die Finanzsoftware umfasst die Finanzbuchführung einschließlich Haushaltsplanung und 
Grund- und Kennzahlen, das Kassenwesen einschließlich Tages- und Jahresabschluss, die 
Steuern und Abgaben mit Personenkontenverwaltung, die Kosten- und Leistungsrechnung 
sowie die Anlagenbuchführung in Inventarverwaltung.
Die Anbindung der Nebenbuchhaltungen an die Finanzbuchhaltung erfolgt über Schnittstel-
len. 
Nach Auskunft der Verwaltung erfolgen generell Programmprüfungen und Funktionstests vor 
Einsatz der IT-Programme durch die Sachbearbeiter, gleiches gilt für Updates. Die Software 
wird sachgerecht eingesetzt. Eine Prüfung der IT seitens des Rechnungsprüfungsausschus-
ses hat am 05.12.2013 stattgefunden. 
Interne Leistungsverrechnungen werden teilweise vorgenommen. Dies betrifft hauptsächlich 
die Zuordnung der Personalaufwendungen auf die Produkte, die Verrechnung der Erträge 
und Aufwendungen des Gebäude- und Flächenmanagements sowie der zentralen Dienste. 
Es liegt keine Dienstanweisung für die Interne Leistungsverrechnung vor.
Für die wesentlichen Produkte wurden Ziele formuliert. Kennzahlen zur Messung des Zieler-
reichungsgrades wurden für das Haushaltsjahr nicht festgelegt
Für die Belegerfassung greift die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens. 
Über das Rechnungseingangsbuch, welches zentral in der Buchhaltung über Excel geführt 
wird, ist eine Überwachung der Bearbeitungsfristen gewährleistet. Die Vorkontierung erfolgt 
dezentral durch die Produktverantwortlichen in den Fachämtern. Die Buchungen erfolgen 
zentral in der Finanzbuchhaltung, wobei eine Kontrolle der Kontierung, insbesondere auch 
hinsichtlich der Rechnungsabgrenzung und Abgrenzung von Unterhaltungsaufwendungen 
und Investitionen erfolgt. Die Buchung sämtlicher Investitionen und der dazugehörigen Son-
derposten erfolgt in der Anlagenbuchhaltung. Die Ist-Buchungen der Ein- und Auszahlungen 
erfolgt in der Kasse. Diese Buchungen werden gemäß Dienstanweisung bis auf wenige Aus-
nahmen nur vorgenommen, soweit eine Anordnung vorliegt. In den genannten Ausnahmefäl-
len werden die Anordnungen bis spätestens zum Tagesabschluss nachgeholt. 
Die Belegablage erfolgt für zwei Haushaltsjahre zentral in der Kasse, sämtlichen Anordnun-
gen werden buchungsrelevante Unterlagen beigefügt. Komplette Vorgänge befinden sich in 
der Regel in den Fachämtern. Nach zwei Jahren erfolgt eine Übergabe an das Stadtarchiv. 
Die Inventurrichtlinie ist die Grundlage für die Durchführung der Inventuren. Außerdem greift 
die Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Vermögens. Für die Aufstellung der Eröff-
nungsbilanz wurde eine Inventur aller Vermögensgegenstände vorgenommen. 
Die Abschreibungssätze werden nach der amtlichen Tabelle gebildet. 
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Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

Gemäß § 60 Absatz 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist 
der Jahresabschluss innerhalb von fünf Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres auf-
zustellen. Die Verwaltung hat keinen vorläufigen Jahresabschluss (ohne Abschreibungen 
und Auflösungen von Sonderposten) vorgelegt. 
Gemäß § 60 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 
bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres. 

Prüfungsfeststellung: 
Die Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und somit auch die spätere 
Beschlussfassung erfolgten nicht in der gesetzlich vorgegebenen Frist. Die Verwal-
tung begründet dies mit der zeit- und personalaufwendigen Erstellung der Eröff-
nungsbilanzen, die aufgrund des Frühstarter-Status und der Kopplung an das um-
fangreiche Projekt der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Grevesmühlen zu-
dem mit erheblichen Unwegsamkeiten verbunden war. 

Ergebnisrechnung

Die Form der vorliegenden Ergebnisrechnung entspricht den Vorgaben des Musters gemäß 
GemHVO. Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vor-
gegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet. 
Die Gliederungsstetigkeit gegenüber der Haushaltsplanung wurde beachtet. Die Aufwendun-
gen und Erträge wurden vollständig, getrennt voneinander und periodengerecht ausgewie-
sen. Das grundsätzliche Saldierungsverbot wurde beachtet. Der Jahresabschluss setzt auf 
dem Haushaltsplan 2018 auf. Ein Nachtragsplan wurde im Haushaltsjahr nicht aufgestellt 
und beschlossen. Stichprobenartige Prüfungen ergaben, dass Erträge und Aufwendungen 
unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans auf den richtigen Konten und 
unter den richtigen Posten der Ergebnisrechnung ausgewiesen sind.
Außerordentliche Erträge/außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen und somit 
auch nicht im Anhang zu erläutern. 
Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen und den Vorjahresergebnissen wurden im 
Anhang erläutert und plausibel begründet. 

Finanzrechnung

Die Form der vorliegenden Finanzrechnung entspricht Vorgaben des Musters gemäß Gem-
HVO. Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorge-
gebene Nummerierung wurde dennoch beachtet. 
Alle Zahlungen sind nach stichprobenartiger Prüfung vollständig, getrennt voneinander und 
periodengerecht dokumentiert. Einzahlungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des 
landeseinheitlichen Kontenrahmenplans den richtigen Konten und diese den entsprechen-
den Posten der Finanzrechnung zugewiesen. Die von der Statistik vorgegebenen Bereichs-
abgrenzungen wurden beachtet. 
Die in den Saldenlisten ausgewiesenen Werte stimmen mit denen in der Finanzrechnung 
überein. 
Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen und den Vorjahresergebnissen wurden im 
Anhang erläutert und plausibel begründet.
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Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft ist die Stadt Grevesmühlen Einheitskasse für das 
Amt und die amtsangehörigen Gemeinden. Daher verfügt die Gemeinde über keinen Bar-
geldbestand. Die Bestände werden über Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der 
Stadt Grevesmühlen geführt.
Durchlaufende Finanzmittel und haushaltsfremde Vorgänge werden gesondert erfasst. 
In allen Fällen liegen Kassenanordnungen vor, die rechnerische und sachliche Richtigkeit 
wird stets geprüft. Ohne diese Unterschriften erfolgt weder eine Buchung in der zentralen Fi-
nanzbuchhaltung noch eine Annahme in der Kasse. Die Zahlungsanordnungen enthalten die 
in der Dienstanweisung vorgeschriebenen Mindestinhalte. 
Investitionskredite wurden 2018 nicht veranschlagt und nicht aufgenommen. Umschuldun-
gen waren nicht vorzunehmen.
In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus-
zahlungen (49.234,10 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von 
Investitionskrediten (30.138,68 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 
1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken, jedoch verbleibt unter Betrachtung der Vorträge ein 
negativer Saldo in Höhe von -387.135,73 Euro. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung 
um 138.534,10 Euro verändert. 

Teilrechnungen

Gemäß § 46 GemHVO kann auf Teilrechnungen verzichtet werden, wenn der Haushaltsplan 
des Amtes in nicht mehr als zwei Teilhaushalte gegliedert ist. Dies ist für die Gemeinde Te-
storf-Steinfort der Fall.
Ein entsprechender Ausdruck kann bei Bedarf der Gemeindevertretung, der Rechnungsprü-
fung oder der Rechtsaufsicht zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsausgleich
Der Haushaltsgrundsatz in § 43 Abs.6 KV M-V und § 16 Gem HVO-Doppik fordert die Aus-
geglichenheit des Haushalts.
Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren wurde der Haushaltsausgleich 
nicht erreicht. 
Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich wurden in der 
- Ergebnisrechnung nicht erreicht, der Fehlbetrag saldiert sich auf 874,4 T€!
- Finanzrechnung nicht erreicht.
Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist die Ergebnisrechnung unter Berücksichti-
gung von Fehlbetragsvorträgen aus Vorjahren nicht ausgeglichen.
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Anhang
Der Anhang trägt aufgrund der Angaben dazu bei, dass der Jahresabschluss ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde Testorf-Steinfort vermittelt.
Die Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (einschließlich 
Abschreibungsmethode) wurden vollständig dokumentiert und verständlich zum Ausdruck 
gebracht.
Erhebliche Unterschiede, die sich aus der Gegenüberstellung der Bilanzposten mit denen 
des Haushaltsvorjahres ergeben, wurden hinreichend erläutert. 
Die Angaben im Anhang zur Ertrags- und Finanzlage stimmen mit der Ergebnisrechnung 
bzw. der Finanzrechnung überein. 
Soweit relevant, sind Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften, Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde 
Verbindlichkeiten, sonstige Haftungsverhältnisse und in Anspruch genommene Verpflich-
tungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit begründen sowie sonstige Sachverhal-
te, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können ausreichend dokumentiert.
Die vorgeschriebenen Angaben zu Organisationen, deren Anteile zu mindestens 5% der Ge-
meinde gehören, sowie zu den Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haf-
tet, wurden gemacht. 
Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten im Haushaltsjahr ist angegeben. 
Die wesentlichen Mitgliedschaften der Gemeinde in Organisationen sind angegeben.
Die wesentlichen Verträge der Gemeinde sind im Anhang benannt.
Der Anhang ist dem Jahresabschluss beigefügt.

Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht
Dem Jahresabschluss ist eine Anlagen-/Sonderpostenübersicht beigefügt. 

Forderungsübersicht/Verbindlichkeitenübersicht
Dem Jahresabschluss sind eine Forderungsübersicht und eine Verbindlichkeitenübersicht 
beigefügt.

Übersicht über die im Haushaltsfolgejahr fortgeltenden Haushaltsermächtigungen
Der Anhang geht auf die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ein. Dem Jahresab-
schluss ist eine Übersicht der über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haus-
haltsermächtigungen beigefügt. 
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7.2 Prüfungsergebnisse aus den besonderen Prüfungsschwerpunkten

a) Prüfung der Verwaltungsumlage 2018

Durch die Konstruktion der Verwaltungsgemeinschaft von Amt-Grevesmühlen–Land und 
Stadt Grevesmühlen bildet die Verwaltungsumlage, die das Amt an die Stadt zu zahlen hat, 
die wesentliche Größe bei der Berechnung der Amtsumlage, die wiederum von den Gemein-
den an das Amt gezahlt wird. Daher legt der Rechnungsprüfungsausschuss besonderes Au-
genmerk auf die Prüfung der Verwaltungsumlage. 
Zur Prüfung lagen alle Kassenbelege der für die Abrechnung relevanten Konten des Jahres 
2018 vor.
Die Umlage wird aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen Amt und Stadt, wel-
cher im Jahr 2003 geschlossen wurde, berechnet. Nach Beitritt der Gemeinde Gägelow zum 
Amt wurden die Umlagefaktoren im Jahr 2006 angepasst. Eine weitere Korrektur fand 2011 
statt, um die bisher zusätzlichen Verrechnungen zwischen Amt und Stadt (z.B. für den Koor-
dinator der Gemeindearbeiter) zu vermeiden und mit in die Umlage zu integrieren. Aus Sicht 
des RPA ist eine Kostensteigerung von 19,8 % je Einwohner innerhalb von 15 Jahren ange-
messen. Es haben sowohl das Amt als auch die Stadt von der Verwaltungsgemeinschaft 
profitiert.
Inzwischen wurde ein neuer Vertrag zur Verwaltungsgemeinschaft (inklusive der Neuberech-
nung) beschlossen, der ab dem Jahr 2020 in Kraft tritt.  
Die Prüfung ergab, dass die Erläuterungen zu den Abweichungen im Vorjahr schlüssig und 
nachvollziehbar sind. Insgesamt haben sich die umlagefähigen Kosten im Vergleich zum 
Vorjahr erhöht. Die stichprobenartigen Belegprüfungen haben zu keinen Beanstandungen 
geführt.
Der RPA hat eine gesonderte Prüfung der Personalkosten und der Bauhofsleistungen ange-
kündigt.
Es wird festgestellt, dass die ermittelte Rückzahlung an das Amt in Höhe von 56.420,72 Eu-
ro korrekt ist.

b) Prüfung der Auftragsvergaben 2018

Die Prüfung der Auftragsvergaben der Gemeinden und des Amtes für das Haushaltsjahr 
2018 fand vom 29.10.2019 bis 29.06.2021 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss infor-
mierte sich über die Grundsätze, nach denen in der Verwaltungsgemeinschaft Auftragsver-
gaben vorgenommen werden. 
Gemäß Kommunalprüfgesetz sind mindestens 10 Prozent der Auftragsvergaben zu prüfen. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat hierzu eine Auswahl aus den gesamten Auftrags-ver-
gaben der amtsangehörigen Gemeinden, des Amtes und der Stadt getroffen. Dies betraf 
Maßnahmen in der Stadt Grevesmühlen, den Gemeinden Bernstorf, Plüschow, Roggenstorf, 
Rüting, Testorf-Steinfort, Upahl, Gägelow, Warnow und Stepenitztal sowie dem Amt Greves-
mühlen-Land. Die diesbezüglichen Prüfungsfeststellungen sind in gesonderten Protokollen 
vermerkt. 
In der Gemeinde Testorf-Steinfort wurden geprüft:
- Überdachte Sitzgelegenheiten 
- Ausbaggerung von Teichen
- Erwerb und Erschließung der alten Gutsanlage in Testorf
- Kauf Spielplatzkombination 
Hinsichtlich der gewählten Vergabearten und der erfolgten Abrechnung wurde festgestellt, 
dass bei den erfolgten Stichproben die Angebote durch den Bürgermeister eingeholt wurden 
und teilweise auch durch Bürgermeister Direktaufträge ausgelöst wurden. Die Wahl der Ver-
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fahren entsprach dem Wertgrenzenerlass. Die Vergaben waren nicht in jedem Fall nachvoll-
ziehbar dokumentiert.

8. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
8.1 Vermögenslage

Der Anhang geht auf die Investitionen des Haushaltsjahres, deren Finanzierung, die Vorräte, 
Forderungen und Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten und 
das Eigenkapital ein. 
Die liquiden Mittel der Gemeinde waren bereits zum Jahresabschluss 2010 aufgebraucht. 
Zum Jahresbeginn 2018 betrugen die Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen Zah-
lungsmittelbestand (Liquiditätskredite) 499.807,80 Euro. Zum 31.12.2018 erhöht sich dieser 
Betrag auf -529.017,66 Euro. 
Die Aufnahme von Bankkrediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich, weil der 
gemeinsame Zahlungsmittelbestand (Einheitskasse) noch ausreichend Mittel verfügbar hat.

8.2 Finanzlage

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus-
zahlungen (49.234,10 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von 
Investitionskrediten (30.138,68 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 
1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken, jedoch verbleibt unter Betrachtung der Vorträge ein 
negativer Saldo in Höhe von -387.135,73 Euro. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung 
um 138.534,10 Euro erheblich verbessert. 
Investitionskredite wurden 2018 nicht veranschlagt und nicht aufgenommen.

8.3 Ertragslage

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 29.439,78 Euro ausgewie-
sen, der sich um rund 150,1 T€ gegenüber dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehl-
betrag (-179,5 T€) verbessert hat. Die Verbesserung hat sich hauptsächlich durch Einspa-
rungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei weiteren Aufwendungen und durch 
höhere Erträge ergeben.

Die in den letzten Jahren angefallenen negativen Ergebnisse haben die finanzielle Lage der 
Gemeinde massiv verschlechtert. Aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand der Ver-
waltungsgemeinschaft werden laufend Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Zum 
31.12.2018 betrug die Inanspruchnahme 529.017,66 Euro (Vorjahr: 499.807,80 Euro).
Ebenfalls negativ entwickelt sich die Vermögenslage der Gemeinde. Die jährlichen Verluste 
haben das Eigenkapital von 2.491.805,28 Euro in der Eröffnungsbilanz auf 1.545.466,13 Euro 
zum 31.12.2018 von 55,7 auf 34,2 % der Bilanzsumme vermindert.
Um einer sich in den nächsten Jahren abzeichnenden weiteren Verschuldung entgegen zu 
wirken, ist eine Konsolidierungsphase dringend erforderlich.

8.4 Teilrechnungen

- Die Teilrechnungen sind dem Jahresabschluss nicht beigefügt (siehe auch § 46 GemHVO-
Doppik). 
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9. Abschließender Prüfungsvermerk
9.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen
Der gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Greves-
mühlen-Land fasst das Prüfergebnis wie folgt zusammen: 

 Der Jahresabschluss ist vollständig und richtig. Belegprüfungen wurden 2018 nicht 
durchgeführt.

 Schwerpunkte der Prüfung zur Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung bildeten die Verwal-
tungsumlage und die Auftragsvergaben. Diese Prüfungsschwerpunkte führten teilweise 
zu Beanstandungen (hinsichtlich der Auftragsvergaben). 

 Zur Vergabe der Spielplatzkombination wurde festgestellt:
- Es liegt ein Eilentscheid des Bürgermeisters zur Beauftragung vor, der durch die 

Gemeindevertretung per Beschluss vom 12.07.2018 genehmigt wurde. Da die Liefe-
rung und Aufstellung bis zum 01.06.2018 erfolgen sollte, musste der Auftrag noch 
im März erfolgen. Die Dringlichkeit wird damit begründet, dass das vorhandene Ge-
rät den Sicherheitsanforderungen nicht mehr genügte.

- Es liegt keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots vor, zudem liegt nur ein An-
gebot vor. Weder Vergleichbarkeit noch Wirtschaftlichkeit sind prüfbar. 

- Die Gemeinde befand sich noch in der vorläufigen Haushaltsführung. Die Dringlich-
keit war aus Sicht der Prüfer nicht gegeben, auch wenn für die Maßnahme Spenden 
eingeworben wurden.

- Die Vergabe enthält gravierende Fehler, der Bürgermeister hätte diese in dieser 
Form nicht ausführen dürfen.

 Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nicht in der gesetzlich vorgegebenen 
Frist. Die Verwaltung begründet dies mit der zeit- und personalaufwendigen Erstellung 
der Eröffnungsbilanzen, die aufgrund des Frühstarter-Status und der Kopplung an das 
umfangreiche Projekt der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Grevesmühlen zu-
dem mit erheblichen Unwegsamkeiten verbunden ist. Eine Aufstellung der Schlussbi-
lanz zum 31.12.2018 und Ermittlung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderpos-
ten konnte erst nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Eröffnungsbilanz vor-
genommen werden. 

 Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde sind nicht mehr geordnet. Die Ge-
meinde kann trotz Sicherungskonzept keinen Haushaltsausgleich vorweisen. In der Er-
gebnisrechnung wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 29.439,78 Euro ausgewiesen. 
Die Fehlbeträge einschließlich Vorträge aus Vorjahren saldieren sich nunmehr auf 
873.740,79 Euro. In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außeror-
dentlichen Ein- und Auszahlungen (49.234,10 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur 
planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.138,68 Euro) sowie der ähnlichen 
Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken, jedoch ver-
bleibt unter Betrachtung der Vorträge ein negativer Saldo in Höhe von -387.135,73 Eu-
ro. Die Aufnahme von Bankkrediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich, je-
doch waren bereits zum Jahresbeginn 499.807,80 Euro aus dem gemeinsamen Zah-
lungsmittelbestand aufgelaufen. Diese erhöhten sich zum Ende des Jahres auf 
529.017,66 Euro. Diese Mittel stellen sich als Verbindlichkeiten gegenüber dem gemein-
samen Zahlungsmittelbestand an die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskas-
se dar. Kreditneuaufnahmen wurden nicht getätigt.

 Das Gemeinwohl ist durch die stetig steigende Verschuldung stark gefährdet.
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 Die Gemeinde Testorf-Steinfort entwickelt seit rund 10 Jahren das B-Plangebiet 
Nr. 3 „Am Gutshof“ in Testorf. Unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag des 
Jahresabschlusses 2018 verbuchten Aus- und Einzahlungen, der bislang ver-
buchten Auszahlungen 2019 und 2020 und der Planansätze aus dem Doppelhaus-
halt 2021/2022 ergibt sich ein voraussichtlicher Verkaufspreis von rund 100 €/m², 
der erforderlich wäre, um die Gesamtmaßnahme ohne Zuschussbedarf der Ge-
meinde umzusetzen. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss weist darauf hin, dass der Bodenpreisindex 
laut aktuellem Grundstücksmarktbericht des Landkreises Nordwestmecklenburg 
für derartige ortsüblich erschlossene Wohnbaugrundstücke bei 58,20 Euro/m² 
liegt. Angesichts der seit Jahren weggefallenen Liquidität der Gemeinde und der 
Einstufung als Gemeinde mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit 
sieht der Rechnungsprüfungsausschuss ein erhebliches finanzielles und wirt-
schaftliches Risiko für die Gemeinde Testorf-Steinfort, selbst wenn der Boden-
preisindex bis zum Zeitpunkt der Veräußerung der Grundstücke nach Abschluss 
der Erschließung noch steigen sollte. 
Im Zusammenhang mit der Überprüfung dieser Maßnahme wurde seitens der Verwal-
tung festgestellt, dass Aktivierungen in Höhe von 16.430,57 Euro und Umbuchungen 
aus Anlagen in Bau in das Umlaufvermögen in Höhe von 38.021,70 Euro vorzunehmen 
sind. Diese sind mit dem Jahresabschluss 2019 nachzuholen.

Auf die Ausführungen unter Punkt 2, Absatz 2 und Punkt 8.3 dieses Prüfberichtes 
wird nochmals besonders hingewiesen.



Gemeinsamer Rechnungsprüfungsausschuss 
der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land Stand: 02.09.2021

Amt für Finanzen/ 01/09/900/926/Prüfberiichte/Prüfbericht JA 2018
Seite 13 von 16

9.2 Bestätigungsvermerk
Nach § 1 Absatz 2 KPG haben die Gemeinden einen Rechnungsprüfungsausschuss einzu-
richten. Amtsangehörige Gemeinden können sich stattdessen des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Amtes bedienen. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Gebrauch. Das 
Ministerium für Inneres und Sport hat dem gemeinsamen Antrag der Stadt Grevesmühlen 
und des Amtes Grevesmühlen-Land nach § 42 b KV M-V auf Bildung eines gemeinsamen 
Rechnungsprüfungsausschusses stattgegeben. 
Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung demnach dem gemeinsamen Rech-
nungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land. Die 
örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsge-
setzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss so-
wie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtli-
chen Bestimmung haben wir die Prüfung des Jahresabschlusses der

Gemeinde Testorf-Steinfort
für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.
Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss 
gemäß § 60 KV M-V und der §§ 32 bis 39 sowie der §§ 43 bis 48 GemHVO-Doppik wurden 
von der Verwaltung erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahres-
abschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. 
Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und in 
den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Für die Gemeinde Testorf-Steinfort besorgt die Stadt Grevesmühlen die Kassengeschäfte 
und führt das Rechnungswesen.
Die Prüfung des Rechnungswesens wurde daher im Umfang auf ein erforderliches Maß ein-
geschränkt. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rech-
nerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnungen, das eigene Rechnungswesen 
der Gemeinde, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich 
des Rechnungswesens einbezogen.
Die Prüfung umfasste die Beurteilung der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der 
Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der An-
lagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspre-
chen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vor-
schriften des § 60 KV M-V und der §§ 32 bis 39 sowie der §§ 43 bis 48 GemHVO-Doppik
sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und
vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gemeinde.

Der Anhang steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Das Ergebnis der bisherigen Haushaltswirtschaft der Gemeinde Testorf-Steinfort ist eine wegfal-
lende dauernde Leistungsfähigkeit. Der Haushaltsausgleich ist seit Jahren nicht erreicht.

Grevesmühlen, 02.09.2021

Ort / Datum Bernardus Straathof
Vorsitzender des gemeinsamen Rechnungsprüfungs-

ausschusses
der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-

Land
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9.3 Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Entlastung des Bür-
germeisters

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Testorf-Steinfort beschließt die Entlastung des Bürgermeisters auf 

Basis des Jahresabschlusses der Gemeinde Testorf-Steinfort zum 31. Dezember 2018 i. d. 

F. vom 18.03.2021.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Testorf-Steinfort zum 

31. Dezember 2018 gemäß § 3a KPG geprüft.  Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergeb-

nis in seinem Prüfungsbericht und seinem Prüfungsvermerk zusammengefasst. Über die Entlas-

tung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden. 

Der Prüfungsbericht inkl. des Prüfungsvermerks ist dieser Vorlage beigefügt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich 

sind, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen 

könnten. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 02.09.2021 mehrheitlich beschlossen, 

der Gemeindevertretung die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Testorf-Steinfort zum 

31. Dezember 2018 zu empfehlen.
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